
die Tatsache aber, daß die westdeutsche Justiz noch 
immer von mehr als tausend faschistischen Blutrichtern 
beherrscht wird, zeigt ausreichend, daß die richterliche 
Unabhängigkeit im westlichen Teil Deutschlands eine 
gefährliche rechtsstaatliche Illusion ist. Man kann es 
daher nur als bewußte Apologie und gefährliche Ne
gierung historischer Fakten werten, wenn die Führung 
des Richterbundes einen solchen Schritt wie den der 
hessischen Justizverwaltung, der auf die Überprüfung 
und möglicherweise auf die Entfernung von Blut
richtern gerichtet ist, als mit der richterlichen Unab
hängigkeit unvereinbar hinzustellen sucht.

Was verbirgt sich eigentlich gegenwärtig in West
deutschland unter dem Begriff der richterlichen Un
abhängigkeit? Es verbirgt sich dahinter nichts anderes 
als die Tatsache, daß der Richter allen demokratischen 
Kräften des Volkes gegenüber nicht verantwortlich, hin
gegen dem antinationalen Atomkriegskurs des deutschen 
Militarismus restlos unterworfen ist. Das gegenwärtig 
in Westdeutschland bestehende klerikal-militaristische 
Regime gibt der Stellung der Justiz ein besonders ge
fährliches Gepräge und züchtet diese immer mehr zum 
entscheidenden Unterdrückungsinstrument gegen alle 
friedliebenden und nationalen Kräfte heran. Weil 
Faschismus und Militarismus in der Westzone nicht 
ausgerottet wurden, konnte auch von richterlicher Un
abhängigkeit in diesem Teil Deutschlands zu keinem 
Zeitpunkt die Rede sein. Das Fehlen jedweder richter
lichen Unabhängigkeit wird selbst von prominenten 
westdeutschen Juristen eingestanden. So schrieb bei
spielsweise B o c k e i m a n n  bereits im Jahre 1952, daß 
der Art. 97 Abs. 1 GG „in Wirklichkeit nicht mehr be
deutet als ein Programm, und zwar ein im Grunde 
unerfüllbares Programm“7.

Wahre richterliche Unabhängigkeit besteht in Deutsch
land nur im Arbeiter-und-Bauern-Staat, in dem Mili
tarismus und Faschismus restlos ausgemerzt und faschi

stische Blutrichter etwas Undenkbares sind. Die; Richter 
der DDR sind die ersten Richter in der deutschen Ge
schichte, die wirklich unabhängig sind. An ihrer Ver
bundenheit mit den werktätigen Menschen zeigt sich, 
daß die DDR der einzige demokratische deutsche Staat 
ist. Die in Kürze stattfindende Wahl aller Richter der 
Kreis- und Bezirksgerichte durch die Vertretungen des 
Volkes ist ein besonders augenfälliger staatsrechtlicher 
Ausdruck dafür.

Die Entfernung und Bestrafung der hitlerschen Kriegs
und Sonderrichter ist eine rechtlich verbindliche For
derung des demokratischen Völkerrechts und entspricht 
dem erklärten Willen der Mächte der Anti-Hitler- 
Koalition.

An der strafrechtlichen Verantwortlichkeit der be
lasteten Kriegs- und Sonderrichter kann auf Grund 
aller einschlägigen Dokumente und Normen des Völ
kerrechts nicht der leiseste Zweifel bestehen. Im Nürn
berger Juristenurteil vom 4. Dezember 1947 wurde 
diese Verantwortlichkeit mit der Autorität eines Milltär- 
gerichtshofes der Anti-Hitler-Koalition bekräftigt. Es 
hieß darin:

„Der Kern der Anklage in diesem Fall besteht ja 
gerade darin, daß die Gesetze, die Hitler-Erlasse und 
das drakonische, korrupte und verderbte national
sozialistische Rechtssystem als solches in sich selbst 
Kriegsverbrechen gegen die Menschlichkeit darstellen, 
und daß eine Teilnahme an dem Erlaß und der Durch
führung dieser Gesetze verbrecherische M i t t ä t e r 
s c h a f t  bedeutet . . . D e r  D o l c h  d e s  M ö r d e r s  
w a r  u n t e r  d e r  R o b e  d e s  J u r i s t e n  v e r 
b o r g e  n.“8

Worin besteht also die wirkliche Rechtslage? Ent
sprechend Art. 25 des Bonner Grundgesetzes erzeugt

7 Festschrift für Smend, Göttingen 1952, S. 23.
8 Das Nürnberger Juristenurteil, Allg. Teil, Hamburg 1948, 
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das Völkerrecht für die Staatsorgane und Bürger der 
Westzone unmittelbar Rechte und Pflichten. Demgemäß 
sind sowohl Bevölkerung als auch die staatlichen In
stitutionen verpflichtet, mit allen ihnen zur Verfügung 
stehenden Mitteln auf die Entfernung und Bestrafung 
der faschistischen Blutrichter sowie aller Nazi- und 
Kriegsverbrecher hinzuwirken. Die Anfrage des hessi
schen Justizministeriums an 72 belastete, in Hessen 
wieder amtierende Nazirichter über Einzelheiten ihrer 
verbrecherischen Vergangenheit — eine natürlich noch 
völlig unvollkommene Maßnahme — wird daher durch 
das demokratische Völkerrecht nicht nur gerechtfertigt, 
sondern sogar g e f o r d e r t  und geboten.

Die Herren vom Richterbund aber zetern von einer 
unzulässigen Umkehrung der Beweislast und verleum
den den ohnehin zaghaften und in seinem Umfang un
genügenden Schritt Hessens als Verletzung des „Pro
zeßrechts der Kulturvölker“! Die Führung des Richter
bundes verhöhnt damit offen die zahllosen unschuldigen 
Opfer des In- und Auslandes, die von der Blutjustiz 
des Hitlerregimes auf das Schafott gezerrt wurden. Sie 
setzt sich zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Denk
schrift der Atomkriegsgenerale offen hinweg über das 
ständig wachsende Mißtrauen der demokratischen Öf
fentlichkeit des In- und Auslandes. Sie trennt sich nicht 
„von allem Unrecht, das wir den Völkern und dem ein
zelnen angetan haben, indem wir uns verantwortlich 
dazu bekennen“9. So forderte es noch scheinheilig am
16. Februar dieses Jahres Generalbundesanwalt Güde 
vor 500 Studenten in Freiburg, um die schon damals 
weltweite Empörung über die nazistischen Umtriebe in 
Westdeutschland zu beschwichtigen.

Man muß bei dieser Gelegenheit auch noch einmal 
ganz eindeutig betonen, daß es nicht ein „Recht der 
Kulturvölker“ und ein Recht der — im Sinne des Richter
bundes offenbar — „unzivilisierten“ Völker gibt, sondern 
nur ein e i n h e i t l i c h e s  d e m o k r a t i s c h e s  V ö l 
k e r r e c h t ,  das sich im Prozeß des von der Sowjet
union geführten nationalen Befreiungskampfes der 
Völker gegen den Faschismus im zweiten Weltkrieg 
herausgebildet und in der Charta der Vereinten Natio
nen seinen hervorragendsten Ausdruck gefunden hat. 
Dieses Recht entspricht dem Willen aller friedliebenden 
Völker, auch derjenigen, denen die westdeutsche Rich
terbundführung in nationalistischer Überheblichkeit das 
Attribut der Kultur aberkennen möchte. Dieses einheit
liche demokratische Völkerrecht erheischt — wie darge
legt — die Entfernung und Bestrafung der faschistischen 
Kriegs- und Sonderrichter. Deshalb kann man auch den 
Grundsatz, daß sich niemand selbst zu belasten braucht, 
niemals der Realisierung des im internationalen Recht 
verkörperten Willens der Völker entgegenhalten. Und 
dies um so weniger, als im Art. 25 des Bonner Grund
gesetzes unmißverständlich festgelegt ist, daß das Völker
recht dem Bundesrecht vorgeht. Wenn das Führungs
gremium des Richterbundes zur Rettung der Blutrichter 
dennoch zu einem solchen Trick greift, dann eben unter 
Verschiebung aller Proportionen zwischen Völkerrecht 
und innerstaatlichem Recht und unter Mißachtung der 
eigenen Verfassung. Aber die Durchlöcherung des Bon
ner Grundgesetzes geihört schon zum guten Ton der 
westdeutschen militaristischen und faschistischen Staats
politik, und warum sollte der Richterbund dabei eine 
rühmliche Ausnahme bilden?!

Die mehr als tausend in der Westzone herrschenden 
Blutrichter sind der personelle Krebsschaden der west
deutschen Justiz, dessen Symptome Militarismus und 
Faschismus heißen. Die demokratischen und friedlieben
den Kräfte in Deutschland und in aller Welt werden 
nicht eher ruhen, bis sich die Rosen, die heute im 
Bonner Staat bestechlichen, verkommenen Blutrichtem 
gereicht werden, in Handschellen verwandeln.

9 Die Welt vom 17. Februar 1960.


